BRIEFENTWURF:

Sehr geehrte Frau Senatorin Lompscher,

sehr geehrte Frau Senatorin Junge-Reyer,

sehr geehrte Frau Ministerin Tack,

sehr geehrter Herr Minister Vogelsänger,

(Anschriften umseitig)

wir wenden uns an Sie, weil wir der Überzeugung sind, dass wir als fluglärmbetroffene Bürger nur unzureichenden Schallschutz bekommen sollen. Der Flughafen Schönefeld will offenkundig zu Lasten der Betroffenen ein unzureichendes Schallschutzprogramm abwickeln.

Es hat sich gezeigt, dass im Einzelfall

· Bereits die Bestandsaufnahme der Gebäudeteile unzureichend war

· Die Berechnung der Schalldämmmaße nicht ausreichend war

· Die Maximalpegel – anders als im Urteil festgelegt – gemittelt wurden und nicht jede Überschreitung eines Maximalpegels berücksichtigt wird.

Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass

· Der Nachtschutz nicht schlechter sein darf als der Tagschutz

· Alle nutzbaren Räume – auch im Dachgeschoss – zu schützen sind.

· Der Flughafen Schönefeld ein Neu- bzw. Ausbauflughafen ist und die Außenwohnbereichsentschädigung bereits ab 60 dB(A) Dauerschallpegel zu gewähren ist.

· Die Höhe der Außenwohnbereichsentschädigung auf der Grundlage des Verkehrswertes vor 2001 zu ermitteln ist.

· Sicherheitszuschläge beim passiven Schallschutz anzusetzen sind, um nach Eröffnung des Flughafens nicht ein böses Erwachen zu erleben.

· Die vorgesehenen Entlüftungseinrichtungen nicht dem Stand der Technik entsprechen, weshalb wesentlich bessere Möglichkeiten der Be- und Entlüftung gefunden werden müssen.

· Die Gewährleistung für die Ausführung der Maßnahmen beim Flughafen liegen soll und Bürger keinesfalls für die Fragen der Garantie und Nachbesserung verantwortlich zu machen sind. Wir empfehlen deshalb eine Bauausführungsvereinbarung vorzusehen, bei der der Flughafen die Leistungen eigenständig – nach Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer – in Auftrag gibt. 

· Die Ergebnisse einer unabhängigen Kontrolle bei der Planung und Bauabnahme den Flughafen zum Nachbessern veranlassen müssen.

· Der erforderliche Schallschutz gesichert werden muss. Eine kostenmäßige Beschränkung des Schutzes darf es nicht geben. 

Wir bitten Sie, sich dafür einzusetzen, dass alle Bürger, die vom Fluglärm rund um Schönefeld betroffen sind, rechtzeitig ausreichenden Schallschutz und Entschädigung erhalten. Wirken Sie auf den Flughafen ein, dass er unsere Forderungen akzeptiert und ein Verfahren entwickelt wird, in dem die Ansprüche der Bürger berücksichtigt werden.

Dieses gibt es im Moment leider nicht.

Mit freundlichen Grüßen
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